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Preis der Festkarte: Fr. 24.—, Trinkgelder inbegriffen, nicht aber die Getränke.
Wir legen Wert darauf, dass unser Wunsch, man möchte sich rechtzeitig an-

melden, beachtet wird und bemerken dazu kurz folgendes:
1. Die Anmeldungen sollen einzeln in der oben angeführten Weise erfolgen. Bei be-

gründeter schriftlicher Abmeldung bis zum 6. Juni 1944, oder nachher telegraphisch,
wird der einbezahlte Betrag ohne weiteres zurückerstattet.

2. Den Sektionsvorständen wird am 4. Mai 1944 die Liste ihrer sich zur Teilnahme
angemeldeten Mitglieder zugestellt.

3. Jedem Teilnehmer wird die Festkarte am 31. Mai 1944 mit Angabe des Hotels, dem
er zugewiesen ist, direkt zugestellt. Wer den vollen Preis der Festkarte bei der An-
meidung nicht einbezahlt hat, wird bei der Zustellung der Festkarte durch Nachnahme
um den Differenzbetrag belastet.

4. Eine beschränkte Zahl Festkarten können für Familienangehörige (auch die „Ledigen''
werden uns verstanden haben!) bis zum 15. Mai 1944 bestellt werden.

5. Das ausführliche Programm sowie einschlägige Mitteilungen werden den Teilnehmern
direkt zugestellt. Wir bitten Sie deshalb, die Anmeldung genau und deutlich auszufüllen.

6. In Anbetracht der Tatsache, dass am 8. Juni 1944 in verschiedenen Kantonen — so
auch im Tessin — Feiertag (Fronleichnam) ist, und es daher einzelne vielleicht
wünschen, die Tage vorgängig der Delegiertenversammlung als Ferien zu verbringen,
haben wir das Gesuch gestellt, auch zur Hinreise schon am 8. Juni 1944 die Uniform
tragen zu dürfen.

7. Spezialwünsche und Arrangements sind uns unverzüglich bekannt zu geben. Wir stehen
Ihnen jederzeit für irgendwelche Auskünfte zur Verfügung. Adresse: Associazione
Svizzera dei Furieri, Sezione Ticino, casella postale, Lugano. Postcheckkonto XIa 818
Lugano.

Das Organisationskomitee.

Die Truppenverpflegung im gegenwärtigen Aktivdienst
(Aus dem Referat von Oberst E.Biel er, gehalten im Schosse der Of. Gesellschaft der
Stadt Bern und der Schweiz. Verwaltungs-Offiziersgesellschaft, Sektion Bern, am 16.2.44.)

Der Verpflegungsdienst spielt bei der Armee auch im Friedensverhält-
nis eine wichtige Rolle. In zahlreichen und oft wechselnden Manöver-Situationen
können sich die Organe des Verpflegungsdienstes eine gewisse Routine aneignen,
die sich im Kriegsfall bewähren wird. Die Aufgabe des Verpflegungsdienstes be-
steht darin, die hinreichende und rechtzeitige Verpflegung der Truppe entspre-
chend ihrer Lage und Aufgabe und in Anpassung an die Absichten des Führers
sicher zu stellen. Damit wird der Verpflegungsdienst in die Elemente der Truppen-
führung eingeordnet. Es darf nur in völliger Übereinstimmung mit dem Willen
des Kommandanten disponiert werden. Die rechtzeitige Orientierung des verant-
wortlichen Dienstchefs über die Absichten des Führers ist notwendig. Diese bildet
die Grundlage zu den Dispositionen.

Es ist falsch, zu glauben, dass man in der Armee immer noch essen könne,
was und soviel man wolle. Auch in der Armee gelten strenge Rationierungs-
Vorschriften. Alle Organe des Verpflegungsdienstes haben die Pflicht, in der Ver-
wendung der Verpflegungsmittel grösste Sparsamkeit zu üben. Jeder Vergeudung
von Lebensmitteln muss strenge entgegengetreten werden. Plier müssen alle
Offiziere zum Rechten sehen.

Von der militärischen Tagesportion haben seit Kriegsbeginn die Fleisch- und
die Trockengemüseportionen starke Reduktionen erfahren. Dafür ist die Geld-
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Vergütung für die Gemüseportion entsprechend erhöht worden. Das ermöglicht den

ernährungstechnisch sehr günstigen Ausgleich durch Gemüse, Kartoffeln und
Frischobst. Für Ausbildungsperioden im Hochgebirge können unter gewissen Vor-
aussetzungen erhöhte Portionsansätze bewilligt werden. Der Nährgehalt der mili-
tärischen Tagesportion entspricht den durch die Truppenarbeit bedingten An-
forderungen. Die heute noch zur Verfügung stehenden Mittel genügen vollauf zur
richtigen und zweckmässigen Ernährung des Wehrmannes. Doch ist ein sehr

sparsames Plaushalten unerlässlich.

Mehr als die Verpflegung des Mannes wird diejenige des Pferdes durch die

Einfuhrschwierigkeiten betroffen. Die Haferration musste von 5 auf 1 kg herab-

gesetzt werden. Als Ersatz kam das Mischfutter, bestehend aus Futterzellulose,
Obsttrockentrestern, Sonnenblumen-Kuchenbrot oder gemahlenen Ölkuchen. Ein Teil
der Pleuration musste durch Futterstrohhäcksel ersetzt werden. Obschon die im
Mischfutter enthaltenen Nährstoffe zur Ernährung des Pferdes genügen, können
sie dem Pferd nicht diejenige Muskelkraft vermitteln, wie der Plafer. Daran muss

man bei der Beanspruchung des Pferdes denken.

Der tägliche Bedarf an Verpflegungs- und Fouragemitteln nach den heute

gültigen Ansätzen beträgt, auf einen Bestand von 500 000 Mann und 60 000 Pferden
berechnet, rund 1600 Tonnen oder 160 vollbeladene Eisenbahnwagen. Dazu kommt
ein Bedarf an Brennholz von 350 Tonnen im Sommer oder 700 Tonnen im Winter,
also weitere 35 bzw. 70 vollbeladene Eisenbahnwagen. Die Kosten für diese Mengen
Verpflegungs- imd Fouragemittel betragen täglich 1,3 Millionen Franken oder
475 Millionen Franken im Jahr.

Die Beschaffung dieses Bedarfes ist die Aufgabe des Oberkriegskommissärs
und seines Mitarbeiterstabes. Dem Oberkriegskommissär obliegt auch die Ver-

sorgung der Armee mit Motortreibstoffen, wovon hier weiter nicht die Rede sein

soll. Ihm unterstehen direkt die Bäcker-Kp., die Landwehr- und Landsturm-
Vpf. Kp., die IID.-Verpflegungsdetachemente, die Basis-Armeeverpflegungsmagazine
und die Tankanlagen der Armee.

Dem Oberkriegskommissär unterstehen fachtechnisch die Kriegskommis-
säre der Heereseinheiten. Denjenigen der A.K.stehen ordentlicherweise keine
Nachschubsmittel zur Verfügung. Diese befinden sich in den Divisionen und Ge-

birgsbrigaden. Letztere sind also verpflegungstechnisch selbständig. Das muss im
Interesse des beweglicheren und rascheren Verpflegungsnachschubes so sein. Die
Armee-, Armeekorps- und Territorialtruppen sowie die Einrichtungen der rück-
wärtigen Dienste werden durch die Verpflegungsabteilungen der Divisionen und
Gebirgsbrigaden versorgt, soweit diese nicht Selbstsorge treiben können.

Die Quartier meiste r der Regimenter, Bataillone und Abteilungen be-

sorgen den Verpflegungsnachschub für ihren Truppenkörper und teilen die in
ihrem Truppenraum liegenden Ressourcen zu. In den Stäben und Einheiten wird
der Verpflegungsdienst von den Fourieren besorgt.

Eine wichtige Rolle spielen die Küchenchefs. Was nützt es, wenn die

Verpflegungsmittel mit einem enormen Aufwand an Arbeitskräften und Trans-
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portmitteln aus den Basismagazinen und ab den Produktionsstätten auf oft langem
und beschwerlichem Nachschubswege endlich zur Truppe gelangen, dort aber

mangels erfahrenen Köchen nicht richtig zubereitet werden können? Im Aktivdienst
1914/18 stand es anfänglich schlecht um die Küchenleute. Ohne fachtechnische Aus-

bildung, oft auch beruflich ungeeignet, stellte man Leute in die Küche, die ihren
Aufgaben nicht oder ungenügend gewachsen waren. Die Folgen waren häufig für
die Moral der Truppe schwerwiegend. Das ist heute alles viel besser. In den seit-
her eingeführten Küchenunteroffiziersschulen werden die Küchenchefs fachtech-
nisch und soldatisch für ihre Aufgaben als Küchenchefs geschult. Die praktische
Ausbildung folgt in der Rekrutenschule. Die Einheiten erhalten -jetzt auf diesem

Wege ausgebildete Küchenchefs, die ihre Aufgabe beherrschen.

Der bei Kriegsbeginn vorhandene Lagerraum der Armeemagazine
wurde seither reichlich verdoppelt. Entsprechend der Armeeaufstellung wurden
exponiert gelegene Magazine in sichere Räume evakuiert. Die Lagerräume sind

aufgeteilt in 9 M a g a z i n g r u p p e n. In denselben lagern die Armeevorräte stark
dezentralisiert. Ausserdem liegen im Räume vor dem Reduit Vorräte des E.K.E.A.
Diese stehen nötigenfalls der Truppe zur Verfügung. Auf den 9 Magazingruppen
basiert die Versorgung der Heereseinheiten. Die Speisung der Armeeverpflegungs-
magazine erfolgt durch Ankäufe im Ausland durch das E.K.E.A., sowie aus der

Inlandproduktion der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie.

Für die Brotversorgung basiert die Armee auf die Getreidevorräte der

Getreideverwaltung und auf die Pflichtlager der LIandelsmühlen. Letztere liefern
das Mehl über die Mehllager des O. Iv. K. an die Bäckerkompagnien. Diese pro-
duzieren in den Zivilbäckereien, in Feldbäckereien oder in armee-eigenen Bäckerei-
betrieben ein langsam und gut ausgebackenes, haltbares und schmackhaftes Dauer-
brot. Die Lieferung erfolgt über die Verpflegungsabteilung an die Truppe. Die

Fleischversorgung der Armee beruht auf dem Schlachtviehlieferungsvertrag
mit der Schlachtviehzentrale Brugg. Diese Zentralstelle organisiert in Verbindung
mit den Kdt. der Feldschlächtereien der Vpf.Kp.oder der Inf. Rgt. möglichst in
den Truppenräumen Schlachtviehannahmen. In den Feldschlächtereien wird das

Vieh geschlachtet, das Fleisch gut verkühlt und über die Fassungsplätze an die

Truppe geliefert. Bei starkem Schlachtviehanfall wird Fleisch eingefroren. Das
Gefrierfleisch steht dann auch der Armee zur Verfügung in Zeiten, wo wenig
Schlachtvieh aufgeführt wird. Für die Käseversorgung stehen den Armee-
verpflegungsmagazingruppen die Käselager des O.K.K, zur Verfügung. Diese
werden durch den Käsehandel gespiesen. Auch die Vorräte des Käsehandels können
im Kriegsfalle für Truppenbelieferungen beansprucht werden. Der Käse wird
durch die Vpf. Kp.über die Fassungsplätze an die Truppe geliefert. Armee-
proviant, Konserven und Hafer gehen ab den Armeeverpflegungs-
magazingruppen an die Vpf. Kp. und von dort über die Fassungsplätze an die

Truppe. Die Versorgung der Armee mit Kartoffeln, Gemüse, Sauer-
kraut, Sauerrüben und Frischobst ist geregelt durch einen Befehl des

Oberkriegskommissärs. Darnach erfolgt die Lieferung von Kartoffeln durch
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die Vermittlung des E. K. E. A. an die Vpf. Kp. und durch diese an die Truppe.
Für den Bezug von Frischgemüsen sind den Heereseinheiten die Treuhand-
kreise zugewiesen. Innerhalb denselben decken sie ihren Bedarf. Die Belieferung
der Armee mit Sauerkraut und Sauerrüben erfolgt gestützt auf einen

Vertrag mit der Schweiz. Gemüseunion über die Vpf. Kp. an die Truppe. Frisch-
obst beschafft sich die Truppe grundsätzlich durch Selbstsorge, wenn nötig durch

Vermittlung der Kontrollstellen des Schweiz. Obstverbandes. Die Massnahmen für
die Versorgung der Armee mit Gemüsen erfordern öfters Zwangszuteilungen an
die Truppe, einerseits um die Abnahme der vertraglich übernommenen Vorräte
zu sichern, anderseits um Verderbnissen vorzubeugen. Für die Heu - und Stroh-
Versorgung sind den Gemeinden Pflichtkontingente zur Ablieferung an die
Armee auferlegt. Offene Ware wird direkt an die Truppe geliefert. Gepresstes
Heu und Stroh geht in die Fouragedepots des O.K. K.oder auf dessen Veranlassung
in die Depots der Heereseinheiten. Dort kann es von den Truppen bezogen werden,
wenn der direkte Ankauf von offener Ware nicht möglich ist. Auch für Brenn-
holz sind den Gemeinden Pflichtkontingente für die Belieferung der Armee auf-
erlegt. Ausser den Holzlagern des O. K. K. befinden sich solche in den Räumen
der Vpf. Kp. und der Inf. Rgt. und Gz. Br. Sie sind im Bereiche der Truppe so

angelegt, dass die Truppe zum Fassen keinen zu weiten Weg zurücklegen muss.
Die Milchversorgung der Truppe geschieht durch Selbstsorge, gestützt auf
einen mit den Milchverbänden abgeschlossenen Milchlieferungsvertrag.

Damit sind die Grundlagen der Lagerhaltung und der Verpflegungsbeschaf-
fung erschöpfend aufgezählt. Zu erwähnen sind noch die Kriegsverpfle-
gungsdepots (K. V. D.) der Heereseinheiten. Sie sind angelegt worden nach
den Weisungen der zuständigen Kdt. entsprechend der Aufgabe der Truppe. Über
die Vorräte dieser Depots verfügen die Heereseinheiten. Weiter enthalten die
Bunker und übrigen Festungswerke gewisse Verpflegungsvorräte.

Für den Verpflegungsnachschub steht der Heereseinheit die V p f.
Abt. zur Verfügung. Sie ist mit Traktionsmitteln so ausgerüstet, dass sie die

Fassungsplätze ihrer Einheit und anderer zur Verpflegung zugeteilter Truppen
bedienen kann. Ist der Bahntransport möglich, so wird dieser zur Schonung der
eigenen Transportmittel und der Brennstoffe vorgezogen. Die Verpflegungsaus-
ausrüstung der Vpf. Abt. besteht aus

1 frischen Tagesportion pro Mann der zur Versorgung zugeteilten Truppen,
1 Ration Hafer und Mischfutter pro Tier,
1 Notportion pro Mann,
1 Hafernotration pro Tier.
Die Vpf. Abt. beliefert die Fassungsplätze entsprechend dem von der Heeres-

einheit ausgestellten Fassungsbefehl. Die Fassungen finden in der Regel in Rgt.-
Gruppen, im Gebirge häufig auch in Bat.-Gruppen statt.

Die Fassungstrains der Truppen sind entsprechend der Truppengattung
mit Motorlastwagen, Fuhrwerken und Saumtieren ausgestattet. Sie sind mit Trak-
tionsmitteln so dotiert, dass sie in der Regel den Verpflegungsbedarf ihrer
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Truppen täglich auf dem Fassungsplatz abholen und zur Truppe führen können.
Nach durchgeführter Fassung führen die Fassungstrains der Truppe die Ver-
pflegung für den folgenden Tag zu.

Für den Transport der laufenden Tagesverpflegung verfügen die Truppen
über den Küchentrain. Dieser besteht ebenfalls je nach der Truppengattung aus

Motorlastwagen mit eingebauten Kochkesseln oder mit Kochkisten, aus Fahr-
küchen oder aus Küchentieren mit Kochkisten und Provianttieren. Auf dem
Kiichentrain befindet sich die Verpflegung für den laufenden Tag, soweit sie nicht
auf dem Mann versorgt ist. Letzterer trägt in der Regel nebst der Notportion
(Zwieback-, Fleisch-, Suppen- und Frühstückkonserven) die Brotportion für den
laufenden Tag mit sich, dazu je nach Tätigkeit die Zwischenverpflegung und
das Marschgetränk. Zählen wir alle diese Verpflegungsvorräte zusammen, so

ergibt sich, dass die marschierende Heereseinheit normalerweise für fünf Tage
ausgerüstet ist, nämlich:

1. Staffel auf Mann, Küche, Pferd und Fuhrwerk verteilt:
1 frische Tagesportion pro Mann,
1 Notportion pro Mann,
1 Fourageration pro Tier,
1 Hafernotration pro Tier.

2. Staffel auf dem Fassungstrain:
1 frische Tagesportion pro Mann,
1 Fourageration pro Tier.

3. Staffel auf den Traktionsmitteln der Vpf.Abt.:
1 frische Tagesportion pro Mann,
1 Notportion pro Mann,
1 Tagesration pro Tier,
1 Hafernotration pro Tier.

Diese Verpflegungsdotation bildet ein wertvoller Sicherheitskoeffizient für
die Verpflegung der Truppe in allen Lagen. Die vielen, vom Grenzraume weg
ins Landesinnere immer dichter gestaffelten Verpflegungsdepots erleichtern den

Verpflegungsnachschub und entlasten die Traktionsmittel der Nachschubkolonnen.
Sie ermöglichen auch die Fassungen zeitlich so anzusetzen, dass die Truppe zu
einer Zeit, die ihr am besten passt, ungestört fassen kann. Der Nachschub kann
sich zuweilen von Depot zu Depot abwickeln.

Dermassen ist die Verpflegung in einer Art und Weise und in einem Umfange
sichergestellt, dass es der Armee möglich ist, in jeder Lage und zu allen Zeiten
ihre Aufgabe zu erfüllen.

Die Grüngemüseversorgung in einer Gebirgsdivision
von Fw. C. Quadri, Gemüsefachmann einer Vpf.Abt.

Vor nicht allzulanger Zeit wurde die Ernährungslehre einzig auf Kohle-
hydrate, Fett, Eiweisstoffe und Mineralsalze aufgebaut. Erst die Erforschung der
Vitamine brachte in diese Lehre eine grundlegende Änderung. Je länger je mehr
stellte sich heraus, dass der grösste Teil der Mangelkrankheiten (Rachitis, See-
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